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An den Grenzen des Betäubungsmiael:;tra.{rechr> werden immer wieder dog~ 

matische Streitfragen ausgetragen, die im Ergebnis entweder eine Politik der 
Legalisierung oder der Kriminalisierung unterstützen. 1m folgenden gehl es um 
eine Paradoxie des § 29 Ab>. 1 Nr. 10 BtMG. Danach kann eine typische Bei­
hilfehandlung wie ein Tiilerhandeln bestrafl werden, obgleich es an einer 
strafbaren HauplLat fehlr. Es geht um das Verschaffen von Gelegenheiten 
zum unbefugten Verbrauch von Drogen. Nach dem BIMG handeln Fixer 
unbefugt, sind aber ~d. R. strajZos. Die Verfasserin plädiert für eine restriktive 
Teilnahmelösung. Danach soll Drogenhilfe gnmdsälzlich - nicht nur detS Be­
treiben von Gesundheitsräumen - nicht als strafbare Beihilfehandlung qualifi­
ziert werden, wenn es sich lediglich um eine Form der akzeptierenden Drogen­
hilfe handelt . Sie YlUI.chl mtt ihrer Argumentalwn kunstvolle Begründungen 
überflüssig, die bislang vorgetragen wurden, 11m eine Straflosigkeit zu begrün­
den , Imd zeigt, daß die geplante Legalisienmg von Gesundheitsrtiltmen zu 
punklllell ist. Die Gesetzgebung sollte großjZäcbiger klarstellen, ddß akzeptie­
rende Drogenhilfe keine strafbare Beihilfe zu BtMG-Delikt.en sein kann. 
Während der Herstellung des Heftes hat der Gesetzgeber dtts BeMG libera­
hsiert, Es ist den Ländern nun möglich, Gesundheitsräume im Rahmen eines 

Erlaubnisverfahrens legal zu betreiben. Eine grundsiitzliche und umfassende 
Enzkriminalisierung solcher Riiume, wie sie die Autorin fordert, bat der Ge­
retzgeber aber nicht vorgesehen. Die Red. 

1. Einführung 

I, Gesundheitsräume 

Seit etwa zehn Jahren existieren GesundheiTsräume für Drogenabhängige in der 
benachbarten Schweiz. In Deutschland, in Frankfurt und Hamburg, wurden 1994 

die ersten eingerichtet', wobei Drogen, jedenfalls in H~mbu(g, zum damaligen ZeiT­
punkt noch nicht ~ppliziert werden durften'; dies ist don (zumindest offiziell) 

1 Au,funrlich zur EOlwicklungsgesd,icnlc Körntr, ZRP 199\, S. 4SJ (414 ff ,). 
1 Die lU dicscr Zeit .mticrend. Homburger G csundhcils.<enatorin Fischer-Menzcl verkundeIe bei der 

hoffnung ~w.r. , ln don Gc;ulldhciur.umcn soll den Junkies ein Slreßfreier. einigermaßen h)"ßicnischrr 
und domi, ,uch nsiko,rmcrer Drögenkonsurn ermöghclu werden.- (SI »!liehe Presscstelle der FHI-I, 
Prcsscm,tlcilung "orn 16.1. 1994). Diese Ankundigung 2ug jedoch VorermiuJungen der H,mburgcrSI~'''­
Anw:.lt$ch,d, scsC'o die Sc=nat.orin weßcn VCr3toßC:I I)tbtn § =-9 1 S. I NI"". 10 ßlMG - ;n der Form d("~ 
oliemlichen MillcilcrlS einer Gelegenheit >.;Um unbcfuglcn Verbrauch von BCI:iubung,miucln - n.eh 
sich, die zwei Mon.l< ,p,ttr ab~r wieder cinge.stdh wurden. E, ne ubemchdiehc D>rSlcllung Zur Chrono­
logie der Ercign,,,c gibt SchUlze. Die Einfuhrung Von .Gcsundheitsräumcn< in deulSChcn GroßnJidl"n: 
Eint ,"crgleichende Analyse von Ent5eheidungsproze"cn und Aktturkonstcll.Lioncn in thmbufb, Fronk­
funlM,in. H.nnoverund Munehcn, J999, $. I S8 f. (unver61f.nthchte Ivhg,sIcr>rbeil, die mir frtundlieh.r­
wcise der Hamburger OStA Dr, Gcrhanil zur Verfügung ge>lcllt hat) 
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JO möglich erst seit (997). J-Iamburg verfügt gegenw~n.ig insgesamt über 19 Konukt­
und Beratungsstellen für Betäubungsmiuclabhängige; in sieben davon gibt es einen 
Gesundheitsraum, in dem der Drogenkonsum gestlllct ist·. Vorwiegend geht es in 
den Gesllndheitsräumen um eine Applibtionsweise: die Injektion (daher auch Fi­
xerraume), jedoch gewinnt daneben das Inhalieren oder Rauchen von Drogen (als 
Form eines Sakr use) zunehmend an Bedeutung f • Bei den konsumierten Drogen 
handelt es sich in den allermeisten Fällen um Heroin. manchmal um Kokain". Jeder 
Besucher darf dazu eine - drlußen illegal erworbene - Drogenration mitbringen und 
sie dann in dem Gesllndheitsrallm, der den Abhängigen eine streßfreie Atmosphäre 
und ein hygienisches Umfeld bieren soll, applizieren. Auf diese Weise kann insbe­
sondere effektiver den in der Drogenszene weil verbreiteten Infeklionskrankheiren 
Hcpatiris-C sowie HIV und anderen. mir Drogeoinjektionen oftmals verbundenen 
Krankheiten, wie Wundinfekrionen und Abszeßbildungen, vorgebeugt werden7• 

Darüber hinaus halten diese Einrichtungen für Drogenabhängige ein diverses, auf 
deren Bedürfnisse und Lebenslage zugeschnittenes Angebot be_eir, das sich generell 
einteilen läßt in sog. Überlebenshilfeangebote (wozu etwa Spritzenausrausch, Kon­
domvergabe, Wundversorgung, Akutbehandlungen, Wasch- und Dusehmöglichkei­
ten, Kle!derkarnmern. Ausgabe von Getränken und warmer wie kalcer Mahlzeiten. 
Möglichkeiten des Wäschewaschens zählen) und umfassende Beratungsangebore (im 
einzelnen bestehend aus Suchtberatung. suchtbegleitender Intervention, Therapie­
vermittlung oder -vorbereitung, Vermittlung an Ärzte. teilweise ärztlicher Berarung, 
ferner Angehörigenberatung und Hilfe bei sozialen Konflikten, wie z.B. Strafver­
fahren und Verschuldung)s. 

Entstanden sind Gesundheitsräume im Zuge eines sich verändernden Umgangs mit 

Drogen und Drogenabhängigen, namentlich der Konzepte einer sog. niedrigschwcl­
ligen oder (weitergehend) akzeptierenden Drogenhilfe9. Ziel dieser Konzepte - die 

eine Reaktion auf die desolate Situarion und auf die Unergiebigkeit einer zu einseitig 
repressiven Ausrichmng in der Drogenpolitik waren - ist nichr mehr die sofortige 
und unbedingte Abstinenz. die bei realistischer Betrachtung in zahlreichen Fällen 
ohnehin nichr erreichbar ist'O. Die vorbehaltlos gewährten praktischen Lebenshilfen 

; 1997 bm cin GUIaChltn dtr JU>fi,,-bchorde der j=HH unler dem dam1hgen Senalor Hoflm.nn-Riem zu 
dem Ergebnis, d.s Belreiben VOn Gcsundhell.<r"umen sci slr,nos; vgl . Guuc!lIcn vom 4· 9. '997. Gz.: 
406,11/17-), sowie Hoffmann-Riem. NSü 1998. S. 7 fi. 
Dit' Hamburgtr Su.tsanwahsch.ft teih diesen Standpunkl oHcnkllndig nichl, deRn SIr haI im April 1998 
Ank!.g,· btim L,"dgtrichl gegen Lwr; Betreib" von GcsuIldhcrtsriumen .rhoben. Die Hlllptvrrhand­
lung, die bereits lermln;CI1 ""ar im No,·tmber t99S. wurde wieder 1bß,'set~1 - oll RClklion ~uf die 
Bllndcsl.s,w,\hl im OklOber 199& und die /lUl1mCh r verändwtn Mchrht'I<vcrhältnissc im Bundc'l.g 
(>-um Ganzen ,uch Schutze [Fn . • ), S. 16 J). 

4 Sithe Mitteilungen des Senats der FHH "om .6_ J- '999, Drucks. 16/"40, S .• 61. 
s So die Auskunh von Perer LindIohr. ,km Rechtsreleren .. n d,·s Drogenb<~uft ... gl<n ',bmburgs. 
6 MIllcilungen des Sen~\S der FHH (rn. 4). S. 1 J. 

7 N.ch den vom H~mburg" SeMt veroffcntlichtC/l Sclt,nungcn licgtd;c Hepatitisbei der C-Infcktionsralc 
der intrlvenos konsumierenden Drogcn~bh'ngigen on H.mburg bei 80%, dit HIV-Scropr:iv.lcny. d~ge· 
gen bei Vtrglord1Sweisc I\cring~n 10% (Milleilun~en des Stnats der FHH \Fn. 4l. S. ,,). Siehe .ber auch Zu 
grundsätzlichen Bedenken .m Inlormationsgeh.II solcher Daten PantlKltiber, in: KreUZe' (Hrsg.), 
Handbuch d .. Betoubungsmiuc\strafrechts. 1,998, § 7 Rdn. 14 fl.. >I I. 

8 Zum G.mxn Itrner Körner. BC(aubun~smiltclgcselz. 4- Aufl. (1994), § '9 Rdn. 1 0}4;spniell zurSiruation 
in Hamburg wircltnJm d,e M;n,'ilunsen des Senats der FHH (fn.4l. S. 16 If.; siche außerdem freiraum 
e.V, .Eln rollender Stein setzt kein M 00' .n-, G •. sundhcitsr2umc - und d.nn'. '994, S. Hf. ({rei,-"um c.v 
ist einer der in Hambu,"!; 131igen Belreiber "on Ge!undhcitsräumen\. 

9 Siehe d~"u cl"'a Gebhardt, in: j-bndbueh des BetlubungsmHlttslr.freehls (Fn.7), § 9 Rdn. 99 {{; des 
weiteren auch Buhringer •• bd , § 1 Rdn. 61 11. 

10 D.rüber hin,u$ ist C> weit mehr ,I, zweifelh.ft. ob c.inc lotale AbslinclQ - zum"1 ,amtliche in den Anlagen 
Zu § 1 I ntMG .\ufge{u!.rten Ileüubungsmilld betreffend -lcgilimeTWcisc überhaupl.mgC'lrcbl werden 
durfle (vgl. d.1Zu eingehend Kohlcr. ZSt'''' 1 04 [J 991J. S. ) (6 {f .. 1611 .. 171.): Böl!.ngcr, KJ '99 I. S. 39l 
1397 H_. 406 J; Nwlcr, in; HMdbuch des Be'~ubungsmiltclsrr.f rechts (Fn 7], § J' Rdn p 11_. 6 J H.). D. 
durch J .. , 8et.1ubuog,mittclKtsctZ der Umgang nur mit bcstimm"n. und Z\V~r ausschließlieb kultur-
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sollen vielmehr 2U emer 5labilis ierung der körperlich-seelischen Verfassung der 
Abhängigen beitragen und einer Verelendung entgegenwirken, so daß als erstes 
eine Verbesserung der gesundheillichen wie sozialen Lebenssitualion der Abhängigen 
angestrebt wird. Ganz vorrangig geht es demnach um Schadensminimierung (harm 
reduclion). Der Zustand der Betroffenen, mithin die Drogenabhängigkeit, kann dnu 
nicht, wie es vordem im Rahmen sog. koruromationsorientierter Modelle durch­
geführt wurde, von vomherein bekiimpft werden, sondern muß zunächst einmal 
akzepriert (d.h. als Faktum hingenommen, was nicht schon gleich bedeutet: gut­
geheißen) werden" . Hierdurch wird auch der Drogenabhängige als Person (mit 

seinen Bedürfnissen und Problemen) aheptiert - ein erster und wichriger Schritt 
:wr (Re-)Integration in die Gesellschaft. Der Besuch der Gesundheirsräume ist 

sinnvollerweise zudem deshalb nicht an die Bedingung geknüpfr, sich um baldige 
Drogenfreiheit zu bemühen, weil nur so vor allem jene Drogenabhängigen ange­
sprochen werden können, die bislang (ür andere (höhcrschwellige) Hilfsmaßnahmen 
niche zugänglich waren. Sründe hingegen im Vordergrund eine Zielsetzung wie 
:lbsolute Abstinenz, wäre dieses Anliegen - die Vergangenheit hat dies hinreichend 
gezeigl- gerade niehe zu verwirklichen. Der im Grunde destrukrive Ansatz in der 
Drogenpolicik, dem zufolge nur der Abhängige, der ganz unten ist, zu ciner Therapie 
bereit ist, scheint damit überholt und aufgegeben . 

2. Annahme einer Strafbarkeit nach § 29 I S. I NT. 10 BIMG 

Während eine andere Hilfsmaßnahme für Drogenabhängige, die Verteilung von 
Einmalsprlezen. deren Legitimitiit lange und kontrovers diskut.ierr wurde", inzwi­

schen, seit 1992, gesetzlich geregelt und erlaubt ist'), ist dieStrafbarkcie des Errichrens 
wie Bcrreibens eines Gesundheitsraums nach wie vor umstritten; eine ausdrückliche 
gesetzliche Regelung existiert noch nicht. Die Bundesregierung hat allerdings mitt­

lerweile einen Gesetzentwurf verf<tßc, der (unter besrimmten Voraussetzungen) eine 
Legalisicrung vornimmt", Solange das Gesetzgebungsvenahren ~ber noch n.iehr 
abgeschlossen isr und ebenso für den Fall, daß dieses Vorhaben scheitern sollee. es 
auf unabsehbare Zeit also bei der jetzigen Regelung bleibe, kommt als Scraftatbestand 
der in der Überschrift genanntc § 29 I S. I Nr. 10 BIMG in Betracht. Danach wird 
bestraft, wer ~eine Gelegenheir zum unbefugten Verbrauch, Erwerb oder zur unbe­
fugten Abgabe von Beräubungsmit1eln öffentlich oder eigennüezig mitteilt, eine 
solche Gelegenheit einem anderen verschafft oder gewähre oder ihn zum unbefugten 

fr<md cn Drogen unte rsagt ""rcl . während eine vollkommene Enth~hsamkc il bei kulruriiblichen Drogen 
(zu Recht) noch nicht einmal postuliert wird. drangt sich unweigedich de r Eind",ck auf, es gehe primär 
daru m, Lebensweisen oder - entwür/e, die mit den gescll« h.fdich dominierenden nieh. konform sind • 
• bzu;r"fcn. 

11 Es h~ndclt sr.:h It ll:rhc:i um c-in motiv.atLonSOrle.nuertes - im GcgcnS~1(A: LU dem ('rw~hntcn konffonra­
';on<orient;,r1<:n - Kun"«:pt (vgl. d.zu CIWl Buhnnser. In: I-hndbueh des Betäubung.,milLclSlr. frocht< 
[Fn. 7], § \ Rdn . 6\ ff.). 

l> Duu Korner (Fn. 8), § '? Rdn. 1016 rf. mit umfassenden N>ehwc isen.: siehe außerdem Krcuur, NS.Z 
1?87. S. ,68 H. ebenfall< m.w. N. 

'} § '9 [ 5.1 BIMG slaluiert einen Tatbes .. nds~us.schluß : , Die Abgab,' von .Einm.lsprilzcn a.\ Beraubungs­
m i ltrl.b h~n~igc 'leII, hin V.",bffen von Gel cgcnhei. zum Verbrauch im Sinne von SatZ I Nr. 10 dar,' 
Er ""IIrde e ingdügl durch cl •• GesCl:< >ur Andcrung des Be. iiubungs mi llel gcsclzcs vom 9· 9- 199' (vgJ. 
8GB!. J. S. 1193). 

q GCSClunrwurf "om 1).S.I?99 (sieh. BR·Drucks.4SS/99). Auf d ie,.n Entwurf ,st sparer lIoch >uruck-
4u kommcn (unt.r 111.). a."'15 in ihrem KOllilions"tnrag haueIl SPO und Bundn" 9QlDie G ru""n cillc 
eXl'lizire Regelung fü r d .. BCI~cibcn von Gesundhc;tsriiumcn - im Sin n< ei ner Srr.,flo,igkci.- in Aussicht 
gcstdll (vgl. ZRP '998. S. iSS [49)))' 

51 
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5.2 Verbrauch von Betäubungsmitteln verleitet.- Da in den Gesundheitsräumen weder 
Erwerb noch Abgabe von Drogen zulässig sind, sondern einzig eine Konsummög­
lichkeit gewahn wird, könnee d~s Betreiben solcher Räume zum einen die Taevariante 
der öffentlichen Mitteilung einer Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch und zum 
anderen die des Verschaffens oder Gewährens einer solchen Gelegenheit erfüllen. 
Zunächst soll das äffendic"e Mitteilen der Gelegenheit zu unbefugtem Betäubungs­
mittelverhrauch, der schriftlichen oder mündlichen Bekanntgabe einer konkreten 
Möglichkeit zum Drogenkonsum, die von einer unbestimmten Vielzahl von Perso­
nen wahrgenommen werden kann, dargestellt werden'i. Bereits die Information 
darüber, daß ein Gesundheitsraum mit Konsummöglichkeit besreht. könnte demnach 
diese Vorausserzung erfüllen. Umstrirten ist, ob der Drogenverbrauch in den Gesund­
heitsräumen unbefugt ist. Aber die Argumeme derer, die eine Befugnis konstruieren, 
sind schwach'6. Das Verschaffen einer Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch er­
forderr ein Bereitstellen oder Herbeiführen günstiger äußerer Bedingungen, die den 
unbefugten Konsum fördern, wesentlich erleichtt>rn bzw. zu einem ungestörten 
Konsum verhelfen'7, wohingegen beim Gewähren einer solchen Gelegenheit diese 
besseren Bedingungen schon vorhanden sind .1. Da den Drogenabhängigen in den 
Gesundheirsräumrn eine streßfreie und hygienische Einnahme der Droge ermöglicht 
werden soll, könnte auch diese Alternative vorliegen. Dememsprechend wird von den 
Befürworrern einer Strafbarkeit darauf hingewit>5en, daß GesundheiLSräume den 
Heroinkonsum erleichtern, der Stoff könne in Ruhe und unbehelligt konsumiert 
werden, vor allem ohne Angst vor der Polizei oder anderen Drogensüchtigen, die den 
5rof( wegnehmen könnten, 50 daß nicht zu sehen sei, weshalb die Vorschrift nicht 
einscWägig sein könnte I9

. Überdies wird geltend gemacht, es gebe keine AnhalLS­
punkre für eine restriktivere Hrtndhabung des § 29 r 5. I Nr. 10 BtMG, denn weder 
Worrlaut noch Gesetzesmalerialien konnten eine solche Auslegung stützen. Im Ge­
genteil. das geltende Betäubungsmittelgesetz verfolge nahezu lückenlos das Ziel der 
Drogenfreiheir, welches mit drogenakzeptierenden Hilfskonupten nicht in Einklang 
zu bringen sei'o. Eine Srraflosigkeit entspreche somit gerade nichl dem Willen des 
Gesetzgebers, sie sei contra legem". 
Das Argument, der Wille des Gesetzgebers stehe einer Straflosigkeit bisher entgegen, 

'f Siehe im .i~lnen Weber, ßtMG, '999, §'9 Rdn, S, 2 H,; Korner (Fn. S). §'9 Rdn. 'OO}; Bollingcr, JA 
(99) , S. '9' (,S 4). 

)6 Ein Verbrauch von Heroin, der ni cht auf § J 11 BtMG gestü tzt werden bnol., ist unbefugt (vgL aber ~uch 
Höf{m",m.R;cm, NStZ 1998, S. i IL), So b,,·,h ört Herö in zu dcn in AnJ age ! zU § , B(MG aufgdührlen.sog. 
nichl verkehrsf",higen Betäubung, miltcln. D~s s ind g(csundhei\Ssch~dlichc SIO([<:, die rur medizinisc.he 
ZwC<'kcung<'Cignc( und flirden Verkehr rcgel m'.ßig illegal ,ind (si"h. dnu Korner [Fn, 8J. § I Rdn. &), Wie 
,ich ~us § IJ J S.3 B,MG ~rgi bt, d>rf ,'S niclH ,·erschrieben, vcrab r"icht öder e;nem 1J1dcren zum 
unmmclb~ren Verbrauch irbulassen werden. Ei n. Erlaubnis zu Abg,~b,· und E~erb du Subsl.\<1l.konnle 
§} 1I BtM G zuiolge al,ö > nur ~usnahm,wcise zu wissenscn:d, lichen öder anderen im Of(entlichcn 
lmeresse liebend<:n Zwecken- erteil t \\Ierden. Die-se Vörschr;fl und VOr.\ussc,zung ;si auch maßgebend, 
wenn es - wie es für dieses Jah runl.r anderem in H.mburg geplant ;SI- um die ärztlich ü berwaclne und 
konu-ol liene Abg:l be von Hero;n an Sch""crst.bh ii ngi g,· gehl (hierz.ll cl "",, der Berieh, in der f.A.Z. vom 
'10, '0. '999, S. q). Auf de" erSlen Blick erscheint es z\Vor durc!,.us ,·uW\mdcdich, von »unbefugtem 
Vcrbro.ut h. zU spr~chen. d~ die Einnahme von Drogen selbs, t"best,ndlic'h nicht erhß, und d.mil 
unsrrillig " fa,n OS iSl (in diesem Sinne Körner [F n. Sl , §'9 Rdn. 100 J). Die,e Un5timmigkeit ist allerdings 
Folg. einer bcwußren Entscheidung des G esetzgebers: 7.Um einen den Ko n'um.k, slraf- bzw. t.! bestand. 
los zu I,.,en, ~ndererseiu;Tciln.hm~handluf"l~en ><,diesem Könsum.kt slf,lr"chdi"h zu ahnd~n. D.himcr 
verbirgl SIch ein Wertun~swiderspruch zu den .lI gcmc i n~n 5lrafrechlS.r,eore,;schen Grundlagon (dazu 
sogleich 11. ,.) - obschon mch, 7.~ iJbenehell ist, darl dies. Regelu ng pölitisch so bewollr ;SI. 

'7 Ki)rncr (Fn. 8), § 29 Rdn 1007. Weber (Fn. I S), §'9 Rdn. S,8 ff,; BÖlli n.gcr, JA '99', S. ~91 (296). 
,S Siehe nu r W~bcr (f n, 'I), § '9 Rdn, 84>, 
'9 So Böher, NStZ ' 998, S. 114 ('27). 
20 S(egh.rr. NStZ '99\. S.}U I. 
" So Winkkr. S,V '99\. S. 116 fr.; '.E. eben,o z.B, W~ber (F". 'S), § '9 Rdn, &)2, &6) H .• Jö,chim,k', 

BCläubung>millClg<st"~, 6. Aufl, (1996), §)9 Rdn. 2c7. 
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dürfte - trOtz verbleibender Zweifel" - wohl zutreffend sein. Nun hat zunächst der 

historische Gesetzgeber bei Erlaß des § I1 r Nr. 8 BeMG von 1972'), welcher dann 

1981 in gesrraffter Form, aber ohne eine inhaltliche Änderung vornehmen zu wollen, 
der § 29 I Nr. 10 BtMG wurde", an Gesundheitsräume, wie sie heute diskutiert 

werden, gar nicht gedacht. Als dann 199.2 der S. 2, der das Veneilen von Einmal­

spritzen aus dem Tatbestand des §.29 I S. 1 Nr. 10 BtMG ausschließt, in das Betau­

bungsmittelgesetz aufgenommen wurde, sah man zugleich VOn einer entsprechenden 
Regelung fur Gesundheitsräume ab: Ein weitergehender Anderungsvorschlag des 

Bundesrats) der vorsah, "eine solche Gelegenheit~ im zweiten Teil des Tacbestands zu 

ersetzen durch "eine Gelegenheit zum unbefugten Erwerb oder zur unbefugten 

Abgabe von Betäubungsmirtclo«'J, wurde nicht Gesetz"'; ebenso wurde ein Antrag 

der Frakrion Blindnis 90/Die Grünen, dem zufolge für sämtliche Tarvarianten das 

Merkm~1 »eigennützig" aufgenommen werden sollte'7, sowie ein Antrag der SPD­

Fraktion, wonach die Nr. 10 ganz zu streichen sei'8, ahgelchnt '9 . Die encschcidende 

Frage ist aber, ob der schlichte Verweis auf den Willen des Gesetzgebers - der eine 
weiterreichende normative wie dogmatisch schlüssige Begründung vermissen läßt -

überzeugen kann le oder ob dem nicht durchgreifende Bedenken - eben jener ge­

nannten Art - entgegenstehen, die eine andere Bewerrung rechtfertigen bzw. sogar 

verlangen. Darauf ist nun einzugehen. 

fl. § 29 1 S. 1 Nr. 10 Br M G und die allgemeinen rechtstheoretischen wie 
slrafrechtsdogmatischen GrundsiJ."tze 

1. Aufwenung einer Beihilfehandlung zu einer seLbständigen läterschaftli­
chen Begehungsweise 

Die Tathandlungen in § 291 S. 1 Nr. 10 BtMG, das Mitteilen, Verschaffen, Gewähren 

einer Gelegenheit zu Verbrauch, Abgabe wie Erwerb von Betäubungsmineln unter 

Strafe sind klassische Beihilfehandlung. Sie werden gleichsam zu einem selbständigen 

t;iterschaftlichen Tatverhalten aufgewertet, da es - emgegen der allgemeinen straf­

rechtsdogmarischen Regelung der Beihilfe nach § 27 StGB - keiner vorsätzlichen 
rechrswidrigen Hauptrat bedarf. Bescrait wird mithin isoliert der in materieller Hin­

sicht als Beihilfe zu qualifizierende Tatbeitrag l '. Damit wird die in §§.2 S H. 5tGB 
geregelte Abgrenzung \'on Täterschaft und Teilnahme sowie deren einzelnen Formen 

11 VgL bcs. Hoffmaflll-Riem, NS,Z '99g,$. 7 (~ff.); unkbrinsowei\ )uch ~ine Stdlungnahmodcs BMj. 46JO/ 

J "7'41 06B.v9J, 46Joh '-7'41 0' 59/94· 
1} Gesc\z zur Andcrung dc< Gesetzes iJb.r den Verkehr mit Bcüubung,millcln (OpiumgcsNz) vom 

22.11. '97' (ßGB!. 1. S. "'91) i.d.F. der Bckallntrluch ung des Ge'CI7.C3 vom 10 ,. '97' (BGBI. J, S. ,). 
'4 Gese'L zur NtuorJnung de Betiiubul1Ksllliltc lrccllls vO m .S.7. '98, (BGBI. 1. S.6"8, [69cJ). 
15 BR-Drucks. '04/91. 
.6 Vgl. d.,u BT-Drucks. "/9J4 uod 11/1737' 
l7 BT-Drucks. ,,1>76", . 

• 8 ßT-Drucks. Uhn9' 
>9 Des weiteren h .. der Bundesr.t 1996 einen ~uf di. lnili"ivc l-bmburgs LUruckgehenden G«e.zentwurf. 

der .bcrm.I, eine Leg.I;,ie", ng des. Betreibens "on Gesundheit<r'umen zUm Ziel hme. b"schlos<C1l (BR­
Drucks. 193/96). Danach sol he §'9 J ß.MG um ein"" -lediglich kl'''<lcllenden - Sat~ 3 ergai\z[ "'<:rden; 
'~Gl" j c hlt~ gilt, wenn mll Erbubni!'; d~.- :r.:\lS:l3ndigen obC'r~lcn L;l.ndc!:bchorde in bcstimrnh.·n RJ.umel''l c(n~r 
staatlich"ICrbnmen Drogellhil fcs tdlc der Verbrauc h vO n Bct:iubungsm illcln beduldet wird." Die ßun­
de.<rcgicrung bnog zu dem Entwurf ei" e absch lägige Stellungnahme (BT-Drucks. '3/498,). Zu ei ner 
Entscheidung des Bundestag; kam e, in der let7.len Leg islaolrpe riode ,lIcrding, nicht; und in der jet7..i gen 
wurde der VorschbS niehl mehr nufgegriffcn. 

301m Ergebnis daher >u Rec~t vorsidllig auch die <rwahote Stellungn.,hme de, SM] (Fn. l!). 
3' Demgegenüber erhß, di~ drille (in dic-sem Kontext nicht weiter rclev,n •• ) T>!bestand<;u,~m"t;\'e d« S '9 

5J 
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54 wie Voraussetzungen hinf;tllig - insbesondere, wie gesagt, das Erfordernis einer sog. 

Jim;tiercen Akzessorietät. Relevalll werden können diese Vorschriften lediglich in 

einem weiteren Umfeld der Tatbegehung. Beispiel: Anstiftung oder Beihilfe (nach 
§§ 16, 27 StGB) zum GelegenheirverschaffenJ>. Freilich bleibt anzumerken, daß 

solche Aufwenungen von typischen Teilnahmehandlungen keine Besonderheit des 
Becäubungsmittelgeselzes sind; sie finden sich auch im Strafgesetzbuch. Hinzuweisen 

ist z.B. auf die §§ 125 I, 129 J oder 257 I, 259 I SeGB (in der Ahernalive des Abset­
zcnhelfens). Da Beihilfehandlungen - ebenso übrigens wie Anstiftungshandjungen 

(diese sogar ganz typischerweise), im Gegensatz jedoch zu täterschaftlichen Tat­
bcitr'1gen - ~uch im Vorstadium der Taeausführung, also der eigendichen und un­
mittelbaren Verletzung des RechrsgUls, erbracht werden können, wird mit der sepa­
racen Erfassung und PönaJisierung eines Gehilfenbeitrags die Strafbarkeit zugleich 

weit in das Vorfeld einer Rechtsgutsverlerzung hineinverlagerr. 

Durch diese Vorverlagerung der Strafbarkeit - vor die direkt reehrsgulsvcrlctzende 

Handlung - wird der T:llbestand des § 29 I S. 1 Nr. 10 BtMG außerdem zu einem 
abstrakten Gcfährdungsdelikt ausgestaltet. Abslr.1kte Gefährdungsdelikte stellen, 

ganz allgemein, Verhaltensweisen unter Strafe, bei denen generell ein für das ge­

schützte Rechtsgul derart bedrohliches und gefährliches Potential vermulet wird, daß 

es einer größeren Nähe zur Rechrsgutsver!crzung - die nicht nur im Eintritt einer 

Verletzung im engeren Sinn, sondern auch in einer konkrelen Gefährdung bestehen 

könnte - nicht bedarf]). Die durchaus umstrittene frage, welches Rechtsgur durch das 

Betäubungsmitteigesen:. geschürzt werden soll, möchte ich zunachst noch zurück­

stellen (dazu 2.). Mir kommt es an dieser Stelle nur daraui an, die dogmatische 

Konzeption des § 29 1 S. 1 Nr. 10 BIMG genauer her:1uS7.ustel!en. Indem diese Vor­

schrift typische Teilnanmehandlungen pönaJisierr, findet eine doppelte VOf\'erlage­

rung der Strafbarkeit statt und damit eine Ausweitung des als abstrakt gefährlich 

anzusehenden Verhaltens. Denn abstrakte Gefährdungsdelikte sind ja bereits die in 

§ 291 S. I Nr. 1 BtMG geregelte Abgabe oder der Erwerb von Betäubungsmilteln. Das 
heißt: Schon diese Handlungen werden im Vorfeld der eigentlich das Rechtsgur 

schädigenden Handlung vorgenommen. Die in der Nr. 10 normierten und als Teil­

nahme zu qualifiLierenden Handlungen führen sodann nochmals zu einer (darüber 

hinausgehenden) Vorverbgerung. Durch diese wird die Kriminalisierung, zeitlich 

betrachtet, um eine weirere Stufe nach vorn hin verlängert. Systematisch wird hiermit 
ein weiterer (zweiter) Gd~hrdungstatbestand 311 einen anderen (ersten) Gefähr­

dungsratbestand angekoppelt)<. 

2. Strafbarkeit einer Teilnahme an einer Selbstschädigung 

Enthält § 29 I S. 1 Nr. 10 BIMG in den hier einschlägigen Taralternariven des Ver­
schaffens wie Mitteilens einer Gelegcnheit einen qualitativ ais Bcihilfe zu bcurrei­

lenden Tatbcirrag, so folgt daraus ein weireres Problem: Die Selbstapplikacion der 

I s. ! Nr. !o BtMG - da< Vcrf<·itcn zum unb eiugten Verbrauch von BeL'iubungsmiudn - eine s[rtJk!urell 
typische Ans<ihungshanJlung. Auch für diese i5t entgegell § .6 StGB eme l-hup"~( n!cht nOlig. 

p G ruJ\ds~I~ljch ist es aber noch recht umsuitl<' '' und nur unzurci ch,nd bck1än. ob und inwi ~\Velt Tcil­
nahm e generell an tatb.". ndlich 2ur Titerschalt .ufgewertete Tcilnahmch;>ndlungcll möglich sein 5011 
(siche Rox;n, in, Leipzig.r Kommenlar 1.'lI11 SIGB, ". Auf). [1993] , §n Rdn . 69 m.w.N.). 

JJ Allgemein dazu nur Jescheck1Wcigend. Ldlrboch d.s Smfrecht<, j. Auf!. (1996), §,6 lJ ~ ; WC$sd,/ 
ßculkc, Strafrech, AT, 28. Auf! . (199S), § I RJn. '9 

34 In diesem Sinne auch Köhler. LS,W '04 (1992). S.3 ()9ff.), be/ogon ,uf Erwerb und Besi,z von 
Btl'ubung,miueln. 
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Droge. die der Abhängige in den Gesundheitsraumen ungeslörr und unter hygieni­
schen Bedingungen vornehmen darf. stellt höchstens eine selbstverletzende Hand­
lung dar - vorausgeSC!:l.t, man ist bereit, darin überhaupt eine Selbslschädigung und 
nicht bloß eine -gefährdung zu sehen. Ob die Selbstapplikation von Betäubungsmit­
teln sieh als ein selbstschädigender Akt einstufen läßt, ist zweifelhaft und nicht so 
einfach zu beantworten. So kommt Nestler - mit beachtlichen Gründen - ZU dem 

Schluß. es handele sich hierbei lediglich um eine Selbstgefährdung, die die Schwelle 
z.ur Körperverletzung im Sinne der §§ 22) H. StGB regelmäßig nicht erreiche und 
überdies vOn der verfassungsrechdich garantierten Freiheit zur Selbstbestimmung, 
der in An.l I GG gewährleisteten allgemeinen Handlungsfreiheit. um/aßt werdeH . 

Dieser Frage möchte ich im folgenden nicht weiter nachgehen. Denn selbst wenn eine 
Selbstschädigung bejaht wird, ergeben sich Wenungswidersprüche zu den allgemei­

nen strafrechlsdogmacischcn Prinzipien. Körperverletzungs- wie Tötungstatbe­
stände erfassen nämlich nur eine Fremdverletzung; Selbstverletzungen - jedenfalls 
eigenverantwortliche, von denen hier nur gesprochen werden soll (ansonsten wäre an 
miuclbare Täterschaft zu denken) - sind daher tatbestands- und straflos. Nach den 

gesetzlichen Vorschriften ist strafbare Beihilfe an einer ratbestandslosen Handlung 
nicht möglich - es fehlt an einer vorsätzlichen rechtswidrigen HaupHat (§ 27 StG B). 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen. daß mittlerweile auch die Recht­
sprechung, nachdem sie zuvor noch eine andere Auffassung vertreren hat J\ eine 
fahrlässige Tötung bei Abgabe von Heroin an einen sich die Droge selbst in eigen­
verantwortlicher Weise Injiz.ierenden ablehnrJ7 . Zur Begründun.g weist der ißG I-:l 
darauf hin. eine andere Beurteilung kollidiere mit der Straflosigkeit der Beihilfe 
bei Selbstverletzungshandlungen; denn die Abgabe von Heroin sei in der Regel als 
ein Gehilfenbeitrag "lU klassifizieren J!. 

Als materielles Kriterium zur Begründung dieser gesetzlichen Wertung ist das Frei­

heitsprinzip anzuführen, welches die Gnmdlage unserer Staats- und Rechtsordnung 
bildet (vgl. Art. 2 I GG). Hierbei umfaßt die Fretheit cines jeden Einzelnen auch die 
Enrscheidung zu selbstschädigendem VerhaltenJ9 . So erfordert strafrechtliches Un­
recht eine Fremdverletzung - oder präziser: die Verletzung der äußeren Freiheits­
sphäre anderer, die von selbstverletzenden Akten nicht tangiert wird'o. Dieses (Srraf-) 

Rechtsversrändnis, dem die gesetzlichen Regelungen des Strafgesetzbuchs Rechnung 
[{agen. gründet in der in Ilberaler Tradition des deutschen Idealismus stehenden 

Rechtsphilosophie". Danach könnte sclbsrschädigenden Handlungen des weiteren, 

) 5 A u51uhrlich ~"m G.", ,,, Nestler, in: [-hnd.buch d~s Bc,äubungsmi"dSlraircchl< (Fn. 7). S , 1 Rdn. 66 If.­
d on in.sb . sondero auch zu d"c Unwcsc he idung zwischen sclbsrsch.adig<ndem und sdbsrgcl.nrdcndem 
V' ·rhahcn. 

\6 BGH MDR '980. S. 985; NStZ '9gl. S. 3 so: NSIZ '983. S. 7'. 
37 BGH S,V '9SS. S. 56; NStZ '98j, S. 319 i.: d,e Andcrung der Auifassung g~hl2UfUCk l\li eine E n!Sche,· 

dung aus dem Jahr 19S4' BGIiS,. 3'. ,62 (Besorgu ng von Spril>cn). D~ der BGB in der Ictz tgercmnten 
Enl<chcidung cine $,,.afb,,kt it nUr nach dem $tcafgt stl zbuch (f~hrl.ss ;gc T ö tung) prüft . bes"gt dH U rt~iI 
~lIerd i ngs nichts \.ibor eine e,w,;ge So,,,{b.r kci t noch dem Bctaubungsmin d gcset.z u nd <nthilt in~owcil 
auch kein P,äjudiz. 

38 lm Ergebnis kommt der BGH gleichwohl zu einer H~irung, weiler ab Eintrin d~r BewußtI", igkcil des 
Kons umierenden eine Gar~nlenpilidH be i~ht. womil ,b di"em Zeilpunkt regelmäßig eine hhrlassigc 
T ötung durch UIIter!'$sen ""genommen werden kann (vgl. di e N.chw. in Fn . 37; zutreffende Kritik ~ n 
die~r Reclnsprechung bci Ro. in. NS,Z '985, S. 3 >0 f.; I'im f, i"n, St V 198 " S. 57 ff.). 

,9 Siche in diesem Kontext.uch Haffke, ZStW 107 ('995), S. 761 (77, Ir. m.w.N.): Nestler, in: I-Ilndbuch dCJ 
BCl.>ubungsmittelstnfrechts (Fn. 7), § " Rdn. 63 H. m.w.N. (~u,h zu .bweichenden Auff:u,ungen); wei­
,<,hin Böllin J;cr, KJ '99'. S. J9J (40) H.). 

40 K.m" Die Me'~physik der Sitten, Worka\J>g>be VIII, hr,g. vOn Wcisc hcdel. 8. Auf!. (1989). EinJcirung '11 
dIe Rech <.< lchrc, SB (S.3J7): Hegel, Gru ndlInIen der Phil osoph ie d"" Redlls, Edi,ion Möld et> h~uerl 
Michel. 1,986, §§ )6. 38, 

~ 1 Legl m,n diese< RcchL,ve"L'indnis zugrunde. iSi es jedoch zumindest schiel, wenn - wi~ dies gelegentlich 
ge,chieh, - vörg(''''Stn wird, es b (' ,,~h (" (" in .Recht auf Sui~id" bL\V. cin .Recht ~ul Sclbst,,"h~djglln g < 

oder ii hnl ichcs. RichljgertVt i~(' kann eS hitrb(· j nUr um CLnCl1 Fft'iheil~bcrClch gehen, der d.en cln:zcJ lleo 

55 
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56 d,. sIe ausschließlich auf sich selbst bezogen sind, ein (äußerer) staatlicher Zwang 

nicht entgegengesetzt werden". VorausgcsetZr bleibt dabei nun freilich, daß bei 

Drogenkonsumenten ein freies sowie eigenveramwortliches H2ndeln, und zwar 

bezogen ~uf die Einnahme der Droge - denn darauf kommt es ja an -, bejaht werden 

kann. Liegt ein autonomes, eigenveramworrliches Handeln vor, fällt die Selbstap­

plikation der Droge in den Veranrwonullgsbereich des Konsumenten, und eine 

srrafbare Teilnahme anderer daran scheidet aus'J. Regelmäßig kann bei Drogcnkon­

sumenten von der Fähigkeit zu freiem Handeln ausgegangen werden . Das gilt 

prinzipiell auch für den Konsum von Heroin bei bestehender Abhängigkeit. Trotz 

des hohen Suchtpotcnrials und d en beim Absetzen zu erwartenden relativ schweren 

Entzugserscheinungen beruht d er Ent..schluß, die Droge (weiter) zu nehmen, auf dem 

freien Willen des Abhängigen; er könnte sich immer auch dagegen entscheiden. Diese 

Entscheidung ist und bleibt zudem praktisch umserzbar- gleich , wie schwer dies dem 

Einzelnen fallen mag und ob er di e Kraft dnu aufzubringen vermag (dies is[ eine vor 

allem indi viduelle Frage. die abhängig ist von komplexen, etwa psychischen und 

sozi~.Ien Fakwren). Es kann demnach nicht davon ausgegangen werden, daß die 

Droge Heroin und clie Abhängigkeit von ihr generell eine Enrscheidung gegen den 

Konsum unmöglich m~eh{ und die Entscheidung für den Konsum als unfrei ~n;:u­

sehen ist·~. Weiterhin 1st die Eigenveramwonlichke;c in Einze lfällen - etwa bei 

Kindern oder Jugendlichen, die die Tragweite eines Drogcnkonsums aus altersbe­

dingte r Unreife nicht zureichend einschän:en können - jedoch durchaus abzuleh­

nen<l. Eine strafbare Beteiligung käme ferner dann in Betraclu, wenn beispielsweise 

der Drine überlegenes Wissen hat und den KonSUmetllen nicht hinreichend über 

Risiken aufklärt (z.B. über d ie hochwertige Qualität des Heroins, die die üblicher­

weise zu erwartende mehr als unerheblich übersteigt) . Dies sind jedoch erkennbar 

Ausnahmefälle; eine allgemein geltende Regel kann ihnen deswegen ebensowenig wie 

in anderen Fällen entnommen werden . Demzufolge liegt ein Wenungswiderspruch 

zwischen der Stralbarkeic der Teilnahme an selbstschädigendem Verh~lten nach 

BetäubungsmitteJgesctz und den allgemeinen reclustheoretjschen wie strafrechts­

dogmatischen Prinzipien vor'~. 

Hingegen beSleln diese Friktion für die herrschende Auffassung - das heißt die 

Rech[sprechung und einen Teil der Literatur - nichr. Entscheidendes Argument 

dieser Ansicht iSl das Rechesgut, das bei den allgemeinen Körperverletzungs- wie 

Törungsdelikten ein anderes sei als im ßctäubungsmiuclgescrz. Während Schutzgut 

d er Körpcrverlctzungs- und Törungsdcliktc ein Individualrechtsgur - nämlich Leib, 

Leben des im einzelnen Betroffenen - sei , sei das zu schürzende Gut des ßetäubungs-

Person en 4ug<st>nde" wird und innerhalb du st " diese erw~ .,,,en sdbSlsch'dig.ende H~ndlung.n b i~ hin 
zum Suizid vornehmen können. ohne .hß cL> s Recht - ,I, Instrumemarium ZUr Be~,,'nzung d ieser 
Frci heiusphi rc -cin deran;ges Verhalr,·n unterbinden kÖnnl<"(v~ 1. auen Hohmann/~brl. Neue Krimin . l· 
politik, !I '99~. 5.40 [4.1. mir Anm. 44 )). 

4i Hegel (Fn.40). §9'; eingehend dazu Köhler, Z.$t\XI . 04 ('991). 5.3 (~olf.) . 
4 ~ Insbesondere lassen sic h selbsLSchädigcllde Akre fü r ei"en Teilnehmer nicht als Fremdvcrlctzung c.nsruten 

(di fferen zierend .bcr Kohl er. ZSrW r04 ['99') . S. 3 [11 H.]); vi elmehr bleiben sie grunds aLdich ~uch Nr 
diesen Sclbm.erle ' zu ngen des anderen (zut rcffeJJd da·l u J.kobs. Slral rec hl, 2. Au f!. [199 IJ, 1./S8 1.). 

44 Eine Vertiefung.!icse r ProblcnutiK kann hier nicht Sl>ll fiJlden. Verwiesen ,,·i d~slulb ,ul die .u, führlich.n 
Erö rterungen von Nestl er, in: H. ndbue h Jcs Bct ~ubung<millcl ", .... frcchl s (Fn.7). § 11 Rdn . • 1. Ir. 
(bes. '4' li .. • jl IL). Siehe zudem H "ffkc. d er treffend "ufzeigt. d,ß di e gesetzlichen Re gelungen. gcnau 
bese hen. im mer zu L"lcn des Drogenabh ängisen g.h'''1 (Z.$tW '07 [199 5J. s. 761 (786 LJ). 

41 Angebracht und no twendig, wohl aber l uc h ausreichend si nd insoweil jugen.!spcti{;schc Schut7.vor· 
schriften (s iche dazu N estler. in: H.nd buch des ßctiiubungsmilldSlrafrechts fF n. 7J. § ,. Rdn. : )! iL). 

46 Freil ich ist di eser Wen ungs widersprueh niehr bioß bCl.ogen auf Teilnahmch.ndlungcn {cstzustellen; er 
besteht - man kÖ" lHe sage n: um so mehr - bei s ' ''\l l i e h~ n kOllsum bc1.ogcl\cn Verh, lten ,woisen. wie 
beispiel sweise Bes itz oder Erw erb zum i.ndest einer zu m E ige,werbr,\lIch bes ti mmten Me llg~ (zu1rdfcnd 
da7.u Kö hler, ZSt\XI 10 4 ( ' 99'). S. } b? H.J) 
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millelgcsetzes in allererster Linie die sog. Volksgesundheit. Dieses RechtsgUl der 

Volksgesundheil ist vielfach und heftig kritisiert wordm". Der grundsätz.lichen 

Kritik an einem deranigen Rechtsgut ist niehts weiter hinzuzufügen; ich mochte 

daher nicht weiter auf sie eingehen. Allerdings möchre ich zeigen, daß sich - die 

gnmdsät:t.liche Venretbarkeil dieses Reehtsgms einmal untemellt - gravierende Un­
stimmigkeiten und Bruche innerhalb des Betäubungsminelgesetzes selbst ergeben. 
Folgt man der herrschenden Meinung, nimmt die » Volksgesundheit~ bei der Aus­

legung des Betäubungsmittc:lgcsetzes eine zentrale und ausschlaggebende BedeUlung 
ein<8. Wobei es - so wird ausgeführt - nicht zulässig sei, in der Volksgesundbeit »nur 

eine MediatJsierung des lndividualschutz.es« zu sehen, denn die Volksgesundheit 

lImf~sse »mehr ~l s nur die Summe der körperlichen Gesundheit aller Volksmitglie­
der~49. Es geht danach bei der Volksgesundheit um ein :lusschließlich objektives, vom 

einzelnen Subjekt losgelösres Gur. Daraus wird sodann - durchaus konsequent -

gefolgen, der Einzelne könne über dieses Rechrsgul nicht verfügen j o
• Der oben 

genannte Wenungswiderspruch zu ~lIgemeinen scrafrechtstheoretischen Grundsät­

zen existiert somit nichr. Ginge es im Bctäubungsmiltelgesetz jedoch tarsächlich 
vorrangig um ein derart objektiviertes Rechrsgut ,. Volksgcsundheit a , so ist schlech­

terdings nicht zu sehen, weshalb der eigenrlichc Konsumakt str~flos sein soll - ein 

Umsrand, der von niemandem in Zweifel gezogen wird. Mir den Prämissen dieser 

Position ist er .. ber nicht vereinbar. Zumal das BetäubungsmiHeigesctz bezwecke, wie 

der BGH näher erläucen, den Schäden vorzubcugel1, die sieh für die Allgemeinheit 

aus dem verbreireten Konsum besonders von hanen Drogen sowie den daraus 
resultierenden Gesundheitsbceinrriichtigungen ergäben" . Schäden für die Allgemein­

heit und GesLlndheitsbCl'inrrächrigungen entstehen unmittelbar erst durch die Ein­

nahme von Betäubungsmitteln. Gleiches gilt, wenn man - wie es vorgetragen wird -

auf .das Interesse des Staates an der Erhalrung eines gesunden Bürgerstands und einer 

lebensfähigen Gesellschaftsordnung. abstellt, also auf .die Funktionsfähigkeit der 
Gesellschaft4(!>. Auch diese wird unmitrelbar vcr!etlt erst durch den Konsumak .. 

Und da der Einzelne dieser Ansicht )lach über das objektive Rechtsgut ~ Volksgesund­

heit" nicht verfügen kann, ist nicht einsichtig zu machen, weswegen der Konsum 
nicht pönalisicrt wird . Weiterhin können mit dieser Argumentation, das nur nrbenbei 

bemerkt, auch die §§ 29 V, 31 a BtMG nicht schlüssig erklim werden, die etwa bei 

Besitz oder Erwerb geringer Mengen von Betäubungsmiucln zum Eigenverbrauch 

eine Begünstigung - Absehen von Srrafe durch das Gericht (§ 29 V BtMG) oder umer 
weiteren Voraussetzungen Absehen von einer Strafverfolgung durch die Staatsan­

waltschaft (§ 3 t a [ BtMG) - für den Konsumemen vorsehen. 

Die Auffassung, primär geschützes Rechtsgut sei die Volksgesundheit, die mit dem 

Anspruch lmritt, eine konsisreme Begründung des Beräubungsmittelgesetzes - be­

sonders bezogen auch auf die hier relevante Strafbarkeit einer Teilnahme an selbst­

schädigenden Handlungen - zu liefern, kann demzufolge selbst mit dem Betäubungs­
minelgesetz nicht frikrionslos in Übereinstimmung gebracht werden . Die $(raflosig­
keit des Konsums isr uberzeugcnd begrundbar vielmehr nur auf der Grundlage einer 

personalen RechJsgutskonzeption. Legt mi1.n sie zugrunde, so fuhn dies - wie oben 

ausgeführt - regelmäßig zur Bestrafung einer materiell als Beihilfe anzusehenden 
H~ndlung an einer (reien sowie eigellver~mwordich durchgeführten Selbstverlcezung 

47 Kohl er. ZS,W '04 (, 99') ' S. ) (.6. ! 7 1.); dLT<., MDR 199'. 5· 7)9 f.; Korner (rn. S), § '9 Rdn . '4' m. IV. N . 
.j8 Stehe nu r BGB NStZ '99', S. )9" 
49 BtulkeiSehriid t r. NS,z 199', S. ;9> (394)· 
SO BGH NS,Z '99'. S . .J9'; Bcu lke/$chrödcr. NS,Z 1991. S. J9.1; Rudolph" JZ 199', S. Si' (\7.j). 
S' BGH NS,Z 1991. S. 39'. 
P ßculkcl5chriidcr. NS,2 1991, S. 19.1 (J94). 
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und impliziert einen Bruch mit den allgemeinen, in unserer Rechtsordnung geltenden 
rechtsrheoretischen Grundlagen. Allenfalls akzeptabel erschc;m hiermit weiterhin 
ein Verständnis von Volksgesundheit, nach dem dieses Rechlsgut sich aus der Summe 
der individuellen Güter aller Betroffenen zusammensetzt. Jedoch ergibt diese Aus­
legung kein abweichendes Resultat: Der Schut'- der Volksgesundheit kann dann 
nämlich nicht über die einzelne, individuell getroffene Verfügung (über das Indivi­
dualrechtsgut) hinausreichen, sondern wird durch sie begrenzt. 

J. BeihilfehandLt(ng? 

Ungeachtet dieser ElWägungen, die bereits in einer grundsätzlichen Weise erhebliche 
Zweifel an der Legitimität des § 29 I S. 1 Nr, 10 BtMG aufkommen lassen, isr nun 
(diese Einwände beiseite gcstcllt) in einem letzten Punkt der Frage nachzugehen, ob 
das Betreiben von Gesundheilsräurnen sich als eine Bejhilfehandlung beurteilen läße 
und demenrsprechend ein unter § 29 I S. I Nr. 10 BtMG subsumierbarer $!lchverhalt 
ist. Ganz pauschal ist unter Beihilfe eine Handlung zu verstehen. die eme Tat er­
möglicht. verscarke oder deren Durchführung erlcichten bzw. absichen l1. Mit dieser 
Ddini!ion geht die schon erläuterte Bestimmung des Verseh~f(cns einer Gelegenheit 
konform - also ein Bereirstellen, Herbeiführen gtinstiger. äußerer Bedingungen, die 
den Orogen konsum fördern oder wesendich erleichtern. Darüber hinaus ergibt sich 
bei einer präziseren Betr~chtung: Die Beihilfehandlung muß in die Tat hineinwirken. 
in ihr effektiv werden; häufig spricht man insoweit auch von Kausalität. Das ist 

insofern elwas irreführend. als es hierbei nicht um Kausalität im Sinne der Conditio­
sine-qu!l-non-Formel geht. Ginge es um Kausalität in dieser Form. läge sie nicht vor: 

Die Drogenkonsumenren würden ihre Drogen auch konsumieren. gäbe es den Ge­
sundheitsraum nicht. Der Besuch im Gesundheitsraum ist folglich keine Conditio 

sine qua non. Für Kaus~lieät einer Beihilfehandlung genügt es jedoch. wenn durch 
diese Rahmenbedingungen geschötffen oder Modifikationen vorgenommen wurden. 
die sich len.dich in der konkreten Tar ausgewirkt habenH Diese Voraussetzung ist 
beim Betreiben eines Gesundheiesraums erfÜHr. Zugleich zeig! sich hier. weshalb die 
von den Befürwonern einer Straflosigkeit bisweilen vorgebrachten Argumente. die 
Abhängigen hätlen ihre Drogen ohnehin applizien ll bzw. sie seien als omnimodo 
factutUS anwschen l6, lelzrlich nicht überzeugen können. Sie könnten es nur, wenn 
eine Kausalität nach der Condicio-Formel erforderlich wäre. Daß der Drogenkon­
sumem die Droge auch woanders appliziert hätte, bleibt als hypothetischer Verlauf 
außer Betrachc. und Beihilfe kann ohne weiteres einem zur Tat Entschlossenen noch 

geleistet werden (nur eine Anstiftung wäre nicht mehr möglich). Überdies liegt das 
weitere Erfordernis (zumeist als Risikosteigerung bezeichnel), wonach die in die Tal 
hincinwirkenden Umstande die Tat geförderI. erleichtert haben müssenP, vor. Die 
Möglichkeit, die Droge in einem Gesundheilsraunl zu applizieren, crleichten den 
Konsumakt und verbessert die äußeren Bedingungen. 
Zweifel an der Annahme einer strafbaren Beihilfehandlung leiren sich nun aber daraus 
her, daß die Benutzung eines Gesundheitsraums auf der anderen Seite zu einer 

\) Vgl. nur Lackn",/KunJ. SIGB. ». Auf]. (1999), § 17 Rdn . l. 
14 SIehe ROXln (Fn. )1), § 17 Rdn. l i. Dies .nt. pricht der sog. Lehre von der gese lzmäß igen Bt-dingung (zu 

dIeser z.B. Jc"hccklWoigend Irn. BI, §,8 11 4 ., .E.; Kühl , Str"frcdll, 2. Auf! . (1 997). § 4 Reln.21If.). 
Il Körncr,S,V '9.94,S. 6R3 (6S4f.);dm .. ZRP 1991,S· 4IJ{4S6) . 
s6 H offl1unn·R icln, NSt2 1995, S. 7 ( I .). 

17 D,zu Roxi l1 (Fn. p), § '7 Rdn. 4· 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-1-49 - Generiert durch IP 216.73.216.29, am 22.03.2026, 03:01:29. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-2000-1-49


erheblichen Minimierung der Gefahren für das geschützte Rechtsgm fühn's . Konnte 
soeben von einer Risikosteigerung der BeihiJfch~ndlung gesprochen werden. kann 
man hier im Gegenzug von einer Reduzierung des Risikos sprechen. Siehr man als 
durch das Betäubungsmitlelgesetz geschütztes Rechtsgut die Gesundheit des einzel­
nen Abhän.gigen an, so wird die Gefahr für dieses Rechtsgut verringen . Der Besuch 
eines Gesundhei(sraums ermöglicht den Konsumemen eine Injektion umer hygieni­
schen und enrspannten Bedingungen. Hierdurch bnn etwa den mit der Injektion 
oftmals einhergehenden Tnfekcionskrankheiten (besonders Hepatitis C und HJV) 
entgegcngewirkr werden. und wegen der don herrschenden Atmosphäre, in der der 
Abhängige mit seiner Abhängigkeit (zunächst) ohne weiteres akzeptiert wird, kann 
außerdem eine psychische Stabilisierung bewirkt werden. In diesem Zusammenhang 
läßt sich ein Vergleich mit der Fig1lf der sog. AbstifLung bei der Anstiftung anfÜhren!9. 

Gelingt es jemandem zwar nicht, einen Täter gänzlich von seinem Plan, eine Straftat 
zu begehen, abzubringen. schafft er es aber, ihn »abzustiflen". d. h. zu einer weniger 
schwerwiegenden Reehtsgutsverletzung zu bestimmen. wird er nach zutreffender 
Wertung nicht wegen Anstiftung bestraft. Denn er hat die ohnehin bestehende Gefahr 
für das Rechtsgut reduziert, und dieser Beitrag läßt sich schwerlich mit Strafe ver­
sehen. 
Dagegen könnte man nun einwenden: Immerhin werde der Täter andererseits uncer­
stür.zt, der Beitrag erleichtere die Durchfühnmg seiner Tat. Auf die Fallkonstellation 
übertragen. ließe sich sagen: Das Betreiben von Gesundheitsräumen unterstütze den 

Drogenkonsumemen bei der Aufrechterhalrung seiner Sucht. Jedoch vermag dieser 
Einwand, wie ich meine, der Situation nicht hinreichend gerecht zu werden und 
cdaßt sie nur unzureichend. Zunächst wird eine Reduzierung der Gefahr für das 
betroffene Rechtsgut erreicht, wenngleich die von den Konsumenten vorgenommene 
Selbstapplikation nicht unterbunden wird. Das bedeutet aber lediglich. daß die 

Handlung die Gefahr nicht vollends ausschaltet. Nun ist für die Beuneilung einer 
Gefahrminimierung der Beihilfehandlung allerdings auch nichr eine Situauon zu­

grunde zu legen. in der das Rechrsgut überhaupt nicht beeiO[rächtigt wird; vielmehr 
ist von der realen, konkrcten Ausgangssituarion auszugehen, und der Gehilfenbeitrag 
ist darauf bezogen in seinem materiellen Gehalt zu würdigen. Eine Gefahl-minimie­
rung ist dann aber kaum zu bestreiten. Außerdem kann es - wie allgemein zum 
Kriterium der Risikoverringerung erläutert wird - »nicht Sinn der Strafrechtsnormen 
sein [ .. , ], Handlungen zu verbieten. die darauf abzielen , drohende Rechtsgutsver­
lerwngen bei fehlender Abwendungsmäglichkeit wenigstens abzumildern und das 
Schadensrisiko zu verringern «60. Wj rd eine solche Verminderung des Risikos vorge­

nommen. entfällt bereits der Tatbestand, sofern - wie dies hier anzunehmen ist -
durch die H:\ndlung keine neue Gefahr geschaffen, sondern bloß eine schon vor­
handene abgemilden wird<'. Nichts anderes würde übrigens gelten, wenn man auf das 
Rechtsgut der Volksgesundheit abstellt . Zum einen ist der Einzelne ein Teil dieser 
Volksgerundhcit, weshalb sich eine Minimierung der Gefahren bei ihm automatisch 
auf das gesamte Rechrsgut auswirkt. Zum anderen wird die Volksgesundhei! auch 

jB Vgt. .lIgemcin zum Gc,hnkcn einer MinimIerung des Risikos bei dtr BeihilfclllndlungJlkobs (Fn .4}). 
H/)7. 

19 Allgcn1c'ill dazu Roxin (Fn . )t), § l b Rdn. H 1.: Cram<r, In: SchonkdSchrOdcr. Str.fg<5ctzbudl, ~j . Auf!. 
(r997), § ,6 R.dn . 8, 

60 Wc.scl, / Beulke (Fn. JJ), § 6 Rdn. '9'; ebenso etwa Rudolphi, in, Syst'·l1lat ;schcr Kommenta! zu m Straf­
gesetzbuch, 7. AuO. ('999). Vor § 1 Rdn. j8: Roxin. Slr.lrccht, J. Auf!. (1997). § " Rdn. 43. 

6 , Hüte die )·ündlung hingegen cine zuvor n<1ch nicht bestehende Gefahr hervorgerufen, ware die Lösung 
ubu die Rcchtfcrtigun g,grunde (§)4 SIGB) zu rue.hen (instruktiv d~,u Ro~in [Fn. 601. § " Rdn. 44 
m.w.N.). $P'USICns dort wiire ,bnn die Slrafb~rkeil ablu\chnen. 

59 
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60 ansonsten nicht weiter beeinuächtigt als vorher. So findet vor allem keine Erweite­

rung des Drogenverbrauchs bzw. des Konsumencenkreiscs statt. 
Des weiteren wäre zu bedenken, daß bei extensiver Auslegung des Tatbestands jede 
Hilfsmaßnahme, die für deo Abhängigen die Bedingungen des Konsumakts ver­
bessen, stets den Drogenkonsum fördert und somit nach § 29 I $ . 1 Nr. 10 ßtMG 
bestrafr werden müßte. Davon betroffen sind dann niclH nur die Betreiber öffenc­
lieher Gesundheirsräume, sondern aueh Ehern oder Freunde, die dem Drogenab­
hängigen etwa erlauben, die Droge in ihrer Wohnung einzunehmen, stau ihn n:lch 
draußen zu verweisen. Damit werden sie letzrlich durch das Gesetz. gezwungen, diese 
Menschen der Verwahrlosung und Verelendung zu überlassen. Demgegenüber ist 
aber herauszustellen: Die hilfeleisrende Handlung, die im Betreiben von Gesund­
hei!sr.1umen zu sehen ist, har eine zweifache Bedeutung: Zum t>incil liegt in ihr eine 
Beihilfe zum Konsum, zum anderen eine solidarische Hilfeleisrung. Sie enthält dem­

nach im Grunde zwei entgegengesetzte Komponenten, die sich vergleichbar in den 
Regelungen des Strafgesetzbuchs wiederfinden: einmal die negativ bewertece und bei 
Strafe verbotene Hilfe zu einer rechtswidrigen Tat eines ~nderen (nach § 27 StGB); 
und ferner die der posiriv beweneten und bei Suafe geboeenen Solidarit:itspflichr des 
§ J 2J C StGB. Im ßerreibcn von Gesundheirsriiumen entfalten sich beide Aspekte, sie 
sind unlösb;l.r miteinander verbunden, Hierbei ist auch zu beachten, daß »Täter~ und 

"Opfer« in einer Person zusammenfallen. Die Handlung, die dem Abhängigen als 
»Opfer« zugute kommt, förden unvermeidbar die Tat des Abhängigen als dem 
"Täter«. Dadurch sind faktisch Akte mitmenschlicher Hilfe gegenüber Drogenab­
hängigen in großem Ausmaß ausgeschlossen, bei Strafe verbolen. Sämtliche lindern­
den Maßnahmen, die eine Verbesserung der häufig äußerst bedrängten, hoffnungs­
losen und zudem menschenunwürdigen Lebensumsrande bezwecken, crleichrern 
konkret und zunächst immer auch den Drogenkonsum. Sie wären danach ausnahms­
los als latbeslandmäßiges Verhalten nach § 29 I S. I Nr. 10 BtMG zu qu~lifiziercn. Wer 
in dieser An subsumiert, verfährt jedoch nach einem undifferenzierten .Alles-oder­

nichts-Prinzip«: Denn nur eine Hilfsmaßnahme, die die Drogenabhängigkeit kom­

promißlos und ".ielorienticrc von Anfang an bekämpft, mithin totale und sofortige 
Abscinenz erstrebt, würde vom Tatbesrand nicht erlaßt. Bei realistischer Betrachtung 

ist eine solche Hilfsmaßnahme aber für viele Abhängige keine Hilfe - jedenfalls keinc, 
die sie erreichen würde, die sie bereit oder in der Lage wären, anzunehmen. Diesen 
Drogenkonsumentcn könnte Hilfe überhaupt nichr mehr gewährt werden, sie blieben 
ausschließlich sich selbsr überlassen - da jede Hilfe, die nicht auf eine unbedingte, 

absolute Drogenfreiheit gerichtet ist, STers eine nach dem Beläubungsmitrelgese!2 
strafbare UmerstUtwngshandlung wäre . Eine derart unerbitcliche und rigide geserz­
liehe Regelung, die für eine große Zahl abhängiger Menschen keine realen Chancen 
für eine Rückkehr in ein anderes Leben eröffnen kann, ist inakzeptabel. Häetc sie 
doch .luch zur Folge, d:lß mitmenschliche Hilfe in diesen Fällen nicht mehr geleistet 
werden dürfte. Zwar mag m:l.n ohne weiteres darüber sueiren können, ob sich - zumal 
n:lch einem liber;\len, auf die Rechrsphilosophie des deutschen Idealismus rekur­
rierenden (Srraf-)Rechrsverständnis - eille srrafbewehrte Pflicht zur solidarischen 
Hilfe annehmen läßl6

' . Eine freiwillig aus der Gesellschaft erbn.chte solidarische 
Hilfe läßt sich geserzlich aber kaum verbieten; ein Geselz, das ein solches Verhalten 
pönalisieli, beschneidet die Freiheit in einem unemägliehen Maß und ist nicht 

61 Ein so g. NOlrc.:h, nich, .nerkennend K~nt (Fn . ~o), Anhan g ,,-ur Emkitung m die Rcchtsleh", S. H '. 
)4} f. ; anders I"n~.gen Hege! (fn. 40), § 127; ausfuhrhch dazu sowie zu ;mderen rechtspnilosophlSchen 
An'>t zen d,c Untersuchung von Morgenstern. Unterlasse ne H ilfele istung, $olid" iü' und R,..,ht, 1997. 
S. 5' H., t t 6 H., I J9 rr.; sicht zudem vor .Ilern Seclrnann, in: Nomos Komme"",,' ,,-um Strafg05<llbuch. 
"99S, § )1) c Rdn. ) ({. 
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vertretbar. Dies gilt um so mehr, als es andere, schonendere Hilfsmaßnahmen bzw. 
Programme für Drogenabhängige gibt und Entzugserscheinungen überdies als eine 
Körperverletzung einzustufen sind. Das RechtsgUl Gesundheit der Abhängigen kann 
daher ein anderes Ergebnis keineswegs nahelegen. Vielmehr erscheint es eher para­
dox, das Betreiben von Gesundheirsräumen, welches eine Verbesserung der körper­
lichen wie seelischen Verfassung von Drogenabhangigen bewirkt, als eine Straftat 
einzuordnen. Eine andere als die hier vorgeschlagene Interpretation drängt sich 
insbesondere auch aus § 5 I Nr.6 BtMG, der eine Legaldefinition des Zwecks des 
Betäubungsmitte!gesetzes enthält, nicht auf. Zwar sollen danach »das Entstehen und 

Erhalten einer Beräubungsmittelabhängigkeit« ausgeschlossen werden, allerdings nur 
»soweit wie möglich •. Im Falle der Drogenabhängigen, die durch die niedrigschwel­
ligen Gesundheirsräume angesprochen werden sollen, ist dies aber gerade nicht 
möglich, da sie - wie erwähnt - auf eine andere Weise nicht erreichbar waren 
(sind). Es zeigt sich jedoch weiterhin, daß die extensive Fassung des § 29 I S. r 
Nr. tO BtMG, unter die das Betreiben von Gesundheitsräumen jedenfaUs vom WOrt­
laut her und bei vordergründiger Argumentation subsumiert werden kann, unhaltbar 

ist. Nach allem scheint es im Betäubungsmittelgesetz mehr darum zu gehen, die 
Verwerflichkeit von Drogen zu geißeln, ihnen bedingungslos den Kampf anzusagen 
und insoweit Unbeugsamkeit zu demonstrieren. Diese starre Halrung erlaubt es dann 
freilich nicht, den Abhängigen entgegenzukommen. Hierbei jedoch gerät der ein­
zelne Abhängige und die sein Leben pragende, reale (Problem-)Siru;l.tion völlig aus 
dem Blick. 

I J!. Schlußbetrachcung 

Der Inzwischen vorgelegte Gesetzentwurf der Bundesregierung erstrebt eine Lega­
lisierung des Berreibens von Gesundheirsräumen61

, was dem hier befürwoneten 
Ergebnis enrsprichr. D~ der En(WUrf die Straffreiheit dieser Tätigkeit nunmehr aus­
drucklich regelt, stellt er eine gesetzliche Verbesserung dar und ist insoweit beg.rü­
ßenswerr. Indes, befriedigen kann die Lösung nichl. So setzt sich mit ihr das gesetz­

liche Stückwerk fort - das eingeleitet wurde mir der Einfügung des § 29 I S. 2 BtMG. 
Die grundlegenden Schwächen des BeC:iubungsmittclgesetzes hingegen geht der 
Entwurf nicht an und ist daher unzureicbend6

<. Diese liegen bei § 29 I S. I Nr. t 0 

BrMG, wie ge<:eigr, in der weiren Gesetzesfassung. Statt jede (neue) sozial- und 
gesundheitspolilische Maßnahme, die sich zukünftig als hilfreich erweisen könnte, 
dann - und sofern die politischen Mehrheitsverhaltnisse es erlauben - ebenfalls 
explizit aus dem Tatbestand (oder von Strafe) auszunehmen, wäre es besser, den 

6) Siche ben-i,. ohen Fn. q. DLe recht kompl~xe Regelung bnn ,n d iese, Stelle im ein zelnen nicht wie· 
dergcgebc" werden. Ledi glich d ie in di~,em Zos~l1\menh" ng zent ralen PJ;.< ~gen .\(" ien zitiert. § '9 I S. 1 

Nr. 10 BtMG wird folgen derm.ßen gc.ndcrt: oC;".cm anderen eine' G d egenheit z um un befugten Erwerb 
oder zur unbdug,,·n Abg~be von ß«>ubungsmitldn versch~lft oder gewährt, eine solc he Gelegenheit 
olf~nrlj,h oder eig<nnuLZj~ mitteilt oder einen ,nd,-"n >um unbdug"n Verbro.uch von Bttiubungsmit· 
tein "erlei"t«. N~u eingcftigt Wird sod.nn Nr. I" >ohne Erbubni, nach § 10 a einem , ,,der,,,, eine 
Gelegenheit ZUm tmbdugten Verbrauch '·O~ Betaubung,m;ucln venen.fit oder gew,ilm oder eine 
Gdcgt-nheil zu (' (IH:m sofcht-n VCTbrnuch cigtnnüt.ztg odc.r) wenn es sich um C'ine Einrichtung ruch 
§ 10 ~ h,nddt, öffentlich milleilt.. Der gen 'ruHe § '0 " ist ebenhlls neu und regelt das Vtrfahren <ollr 
Erteilun g der ErI,ubnis, die .n umf.,,,endc Vorgaben geknupft wird. 

61 Bci, pi cl luft: D. der Entwurf expli zit nur für da> Betreiben von G esu ndhe'tsräu men eine St",f1oslgkoit 
cinräumr, bleib! es :\Isö bei cnuprcchL:nd e.xrcnsive f In(c rpre t~uro n dc:r Vorsc hritt - nAch ben :l._ngespro· 
<henem Beispiel - bei der Strafbarkeit "on Eltern oder Freunden, die d em Abhöngigcn beim Droge n­
konsum in gleicher Weise Hilfe leisten, wie dies in Ge,undheitr'umen geschieht. Ein off.nsiclulich 
widersinnIges und norm.tiv ni cht Zu begründende, Resultat. 

61 
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62 ganz; offensichtlich zu weir gefaßten und mit grundlegenden RechrsprilUipien kolli­
dierenden § 29 I S. I N r. (0 BtM G ganz zu streichen. Wegen der äußerst geringen 

Bedeurung. die der Vorschrift pr~ktisch 2ukommt6J • dür([e das zudem - sollte man 
meinen - nicht schwerfallen. Dies setzte allerdings einen aufrichtigen und nicht blog 
symbolisch-plakativen Umgang mit dem Gesetz voraus66

. Für diesen jedoch, so 
scheint es, stehen die Zeichen schieche 

Tobias Brönneke 

Umweltverfassungsrecht 

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Grundgesetz 
sowie in den Landesverfassllngen Brandenburgs. Niedersachsens 
und Sachsens 

tvI it dem neuen An. 20a GG wurde die Erhaltung einer dauerhan lebens\Vcncn Umwelt 
zum SlaJt~zlel erhoben. Die Vcrfassungen der Bundesl:inder enth~hen ebenfall~ - Icil­
weise wgar sehr detaillierte - Umwcllverfas~ung,normen. Die Dlsku~,ion um lIie 
Au<wirkungen der neuen Normen hal.if"doch cr~t begonnen. Was hat die Reclmprechllng 
kllnftig zu heachten? FiJhrt Art. 20 a zu einer Machtvcrlagcrung zuungunsten des 
Parlaments'> Welcher Entscheidung,'picirauOl bc~tcht. wcnn zwi~chcn Intere,~en des 
Ulnweh~chutzes und gcgenl;iufigen Belang.en ablUw~gen ist? 

Ausgehend von einer An;lly~e lies En!stehung,proze~ses der UOlweltverfa~~ung~normen 
erarheitet der Verfasser den genaucn lIogmatischen Gchah dieser Nonnen lind entwickelt 
einen Ansatz zur Operationali,icrung der Staat~ziclbc~timlllung Im R~hmcn oer praktl­
~chcn Rcchl.~anwenllung. Für die Entscheidung. wJnn Ahwägungen mit gcgcnlauiigen 
Belangcn möglich slOd. kommt dem .kon~crvalivcn Vor"ichtsprin~ip~ und d~Ol - ill\ 
Rahmen lIer Arbeit dogmatisch prazise durchgeformtem - Untermaßverbol bcsolldere 
BeJelllUng 2U . Schließlich wird aufgczcigt. daß entgegen \'erfassung~pnlitischer 

Beftjrchtungen die Rolle des Parlament~. Leitentscheioungen rreffen zu l-iinncn. durch 
die Ncuregetung gerade gestärkt wird. 

D.1 .~ Werk wendet sich niehl nur an Umwelt- um] Verfa,sungo;;rechllcr. sondcrn aUl'h an 
alle Rechtsanwender im Bereich de_ Ulnweltrechts. 

1999.542 S .. brvscli .. 14R.- DM. IORO.- ,jS. JJI .50 .I Fr, ISBN J.7890-590.I-X 
(Studien und Matenalien wr Verfassungsgo:-richt,harkcil. Bd. 76) 

"'''IIIIIIII NOMOS Verlagsgesellschaft 
~ 76520 Baden-Baden 

6\ Si~h,' Gebh .. dl. in: Handbuch des BC1.\ubung,smi"clSlf.frulll.! (Fn. 7). § 9 Rdn . 81, mil dem Htnwei, . dl< 
Vorschrift werde in der polizeilichen Krimin.lst,uslik ilbcrhmpt ni eh. "hß.; .ullcrdern Weber (Fn . 1 S), 
§ '9 Rdn. 809; Körner (Fn . ~), §'9 Rdn. JOO, . 

66 Lur symboli;ch("n Be-dculung des BC"ubung,min <lgcsclZ<5 1-I.S5emer, JuS .,87. S. 117 (> I 8); siehe f~rn.r 
die aufschlußreiche Analyse von H.ffk., zs.W .07 ('991). S. 76. (7S4 ff.); ",ei terhin Biillingcr. KJ 199 1. 

S. 191 (~oS). 
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